16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches und verschiedener Gesetze über die Regelung der Schifffahrt


(- Art. 1 bis 5, 47: Belgisches Staatsblatt vom 15. Dezember 2025),
- Art. 6 bis 8: Belgisches Staatsblatt vom 16. Februar 2026) 


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST MOBILITÄT UND TRANSPORTWESEN


16. MAI 2024 - Gesetz zur Abänderung des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches und verschiedener Gesetze über die Regelung der Schifffahrt


PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungsbestimmungen


Abschnitt 1 - Abänderungen des Strafprozessgesetzbuches


Art. 2 - Artikel 590 Absatz 1 des Strafprozessgesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 8. August 1997 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 18. März 2018, wird durch eine Nr. 20 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

20. Hafenverbote, wie in Artikel 4 § 3bis des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, und in Artikel 4.1.2.48 § 4 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches erwähnt."


Art. 3 - In dasselbe Gesetzbuch wird ein Artikel 596bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Art. 596bis - Wenn der in Artikel 596 Absatz 1 erwähnte Auszug beantragt wird, um Zugang zu einer Tätigkeit in einem Hafen, einer Hafenanlage, einem Inlandsterminal oder einer Niederlassungseinheit mit Auswirkungen auf die Gefahrenabwehr im Seeverkehr im Sinne von Artikel 2.5.2.3 Nr. 4, 5, 16 und 17 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches zu erhalten, wird Folgendes im Auszug vermerkt:

1. die in Artikel 596 Absatz 1 erwähnten Verurteilungen und Entscheidungen,

2. die in Artikel 590 Absatz 1 Nr. 1, 3, 17 und 20 erwähnten Verurteilungen,

3. während drei Jahren ab dem Tag der Verurteilung, die in Artikel 594 Nr. 4 bis 6 erwähnten Entscheidungen, wenn sie Folgendes betreffen:

i. Verstöße gegen das Gesetz vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können,

ii. eine der in Buch 2 Titel 6 Kapitel 1 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten,

iii. eine der in Buch 2 Titel 9 Kapitel 1 Abschnitt 1 des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten,

iv. eine der in Buch 2 Titel 9 Kapitel 3 Abschnitt 8bis des Strafgesetzbuches erwähnten Straftaten,

v. eine unrechtmäßige Handlung im Sinne von Artikel 4.1.2.48 § 2 oder § 3 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches.

Der König legt die Bedingungen und die Modalitäten für die Ausstellung dieses Auszugs fest. Für eine natürliche Person, die ihren Wohnsitz oder Wohnort in Belgien hat, wird der Auszug von der Gemeindeverwaltung des Wohnsitzes oder Wohnortes ausgestellt. Wenn der Betreffende keinen Wohnsitz oder Wohnort in Belgien hat, wird der Auszug vom Strafregisterdienst des Föderalen Öffentlichen Dienstes Justiz ausgestellt. Wenn der Auszug eine juristische Person betrifft, wird er vom Strafregisterdienst des Föderalen Öffentlichen Dienstes Justiz ausgestellt.


Abschnitt 2 - Abänderung des Strafgesetzbuches


Art. 4 - In Artikel 546/1 des Strafgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Mai 2016 und abgeändert durch die Gesetze vom 8. Mai 2019 und 13. Oktober 2022, werden zwischen den Wörtern "Artikel 2.5.2.4 § 2 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches" und dem Wort "betritt" die Wörter "oder ein Inlandsterminal im Sinne von Artikel 2.5.2.3 Nr. 16 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches" eingefügt.


Abschnitt 3 - Abänderung des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können


Art. 5 - In Artikel 4 § 3bis Absatz 1 des Gesetzes vom 24. Februar 1921 über den Handel mit Giftstoffen, Schlafmitteln, Betäubungsmitteln, psychotropen Stoffen, Desinfektions- oder antiseptischen Mitteln und mit Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen verwendet werden können, ersetzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 2022, werden die Wörter "einen beziehungsweise eine oder mehrere der in Artikel 2.5.2.3 Nr. 4 und 5 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches bestimmten belgischen Häfen oder Hafenanlagen anzulaufen" durch die Wörter "die belgischen Häfen oder Hafenanlagen im Sinne von Artikel 2.5.2.3 Nr. 4 und 5 des Belgischen Schifffahrtsgesetzbuches anzulaufen" ersetzt.


Abschnitt 4 - Abänderungen des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


Art. 6 - In Artikel 74/2 § 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Juli 1987 und abgeändert durch das Gesetz vom 8. März 1995, wird das Wort "Passagier" durch das Wort "Ausländer" und das Wort "Passagiere" jeweils durch das Wort "Ausländer" ersetzt.


Art. 7 - In Artikel 74/4 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 14. Juli 1987 und ersetzt durch das Gesetz vom 22. Dezember 2004, wird das Wort "Passagier" jeweils durch das Wort "Ausländer" und das Wort "Passagiers" durch das Wort "Ausländers" ersetzt.


Art. 8 - In Artikel 74/4bis § 1 desselben Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 8. März 1995 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 19. März 2014, wird das Wort "Passagier" jeweils durch das Wort "Ausländer" ersetzt.


(…)


KAPITEL 4 - Inkrafttreten


Art. 47 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Juni 2024 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 16. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Mobilität
G. GILKINET



Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Der Minister der Justiz und der Nordsee
P. VAN TIGCHELT

Die Ministerin der Landesverteidigung
L. DEDONDER

Die Ministerin des Innern
A. VERLINDEN

Die Staatssekretärin für Asyl und Migration
N. DE MOOR

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

